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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.08.1998

Norm

EO §394

ZPO §528 Abs1 D4a

ZPO §528 Abs2 D4a

Rechtssatz

In Bezug auf § 528 Abs 1 Z 3 ZPO besteht zwischen den Kosten des Provisorialverfahrens und den Kosten eines

Exekutionsverfahrens oder auch Impugnationsverfahrens kein Unterschied, der eine Verschiedenbehandlung

rechtfertigte: In allen Fällen handelt es sich um Verfahrenskosten, über die an sich im jeweiligen Verfahren zu

entscheiden ist. Für sämtliche dieser Kosten tre=en die Argumente zu, mit denen die Anwendung des § 528 Abs 2 Z 3

ZPO im Verfahren nach § 394 EO begründet wird.
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